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Thesenpapier Biologische Vielfalt in Umweltprüfungen

Statements on Biodiversity in Environmental Assessments

Es werden zunächst zehn Kernthesen zur Berücksichtigung der biologischen Vielfalt in Umweltprüfungen
aufgestellt. Demnach gibt es gute Ansätze, jedoch ist die Berücksichtigung insgesamt noch unzureichend,
weil biologische Vielfalt meist mit Pflanzen und Tiere gleichgesetzt wird. Insbesondere werden Schlüssel-
prozesse bisher vernachlässigt. Nach der Erläuterung der Hintergründe werden Anforderungen an die
Berücksichtigung der biologischen Vielfalt als Schutzgut in Umweltprüfungen formuliert und beispielgeben-
de Ansätze auf verschiedenen Planungsebenen vorgestellt.

Ten core statements are formulated for the consideration of biodiversity in environmental assessments.
Good starting points already exist in practice. However, the consideration of biodiversity is overall
inadequate because biodiversity is equated mostly with plants and animals. In particular, key processes are
neglected until now. After pointing out the background, requirements for the consideration of biodiversity
in environmental assessments are put forward and examples on different planning levels are presented.

Deutschland; Biologische Vielfalt; Methodik der Umweltverträglichkeitsprüfung

Germany; Biodiversity; EIA methods

inführung
Die biologische Vielfalt (= Biodi-

versität) ist in der SUP-RL und seit deren
Umsetzung in deutsches Recht ausdrück-
lich sowohl im UVPG als auch im BauGB als
Schutzgut der Umweltprüfungen genannt.
Das gilt mithin nicht nur für die SUP, son-
dern auch für die Projekt-UVP.

Darüber hinaus hat Deutschland 2007
die Nationale Strategie zur biologischen
Vielfalt (NBS, BMU 2007) verabschiedet.
Die biologische Vielfalt wurde den Anfor-
derungen des Übereinkommens über die
biologische Vielfalt (CBD, UNEP 1992) ent-
sprechend zudem mit dem BNatSchG 2009
in das bestehende Rechtssystem in
Deutschland integriert. Trotz der rechtli-
chen Verankerung ist in der Praxis der
Umweltprüfungen bislang jedoch kaum ei-
ne explizite Berücksichtigung der biolo-
gischen Vielfalt als eigenständiges
Schutzgut festzustellen; vielmehr stellt
man die zuvor schon zu Pflanzen und Tie-
ren angestellten Ermittlungen lediglich
unter die Überschrift „Tiere, Pflanzen
und biologische Vielfalt“.

Im Folgenden wird thesenartig vor-
gestellt, in wie weit die ausdrückliche
Nennung des Schutzguts vor dem Hinter-
grund von CBD, NBS und neuem BNatSchG
eine materielle Erweiterung gegenüber
dem bisherigen Schutzgüterkatalog, ins-
besondere Tiere, Pflanzen, Landschaft,
oder lediglich eine besondere Betonung
darstellt und welche praktischen Folgen
das haben sollte. Darauf aufbauend ist
angestrebt, im weiteren Vorgehen Min-
destanforderungen und Empfehlungen zu
formulieren.

Die Thesen sind allgemein gehalten
und können in der Regel nicht auf spezi-
fische Besonderheiten von Planungs- bzw.
Trägerverfahren, Standortfaktoren oder
Plan- bzw. Vorhabentypen gemäß Anlagen
1 und 3 UVPG eingehen. Solche Besonder-
heiten bleiben den bestehenden bzw. ent-
stehenden Fachleitfäden für Straßenbau-
vorhaben, Bewirtschaftungspläne und
sonstige Bereiche vorbehalten. Die The-
sen sollen im weiteren Verlauf zu Leitlini-
en verdichtet werden. Diese verstehen
sich als Orientierungsrahmen setzende
Unterstützung für Verfahrensbeteiligte
und nicht als abschließend formulierte
Handlungsanweisungen, deren Befolgen
automatisch eine gute SUP- oder UVP-
Qualität in Bezug auf die biologische
Vielfalt erzeugt. Ein Übertragen der An-
forderungen und Empfehlungen auf den
Einzelfall ist stets die Voraussetzung für
eine effektive und effiziente Umweltprü-
fung.

Die Thesen befassen sich ausschließ-
lich mit inhaltlichen und methodischen
Fragen im Zusammenhang mit diesem
Schutzgut. Für andere inhaltliche und
Verfahrensfragen wird für die SUP auf
den EU Guidance und für die UVP auf die
Leitlinien für eine gute UVP-Qualität
(UVP-Gesellschaft 2006) verwiesen.

Das vorliegende Papier beruht in
weiten Teilen auf Vorüberlegungen zum
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
„Umsetzung der nationalen Biodiver-
sitätsstrategie in Planungen und Prüfun-
gen“ des Bundesamts für Naturschutz
(BfN), dem für die Nutzung der bisherigen
Diskussionsergebnisse gedankt sei.

Kernthesen
These 1: Die Berücksichtigung der
biologischen Vielfalt in Umwelt-
prüfungen ist unzureichend
Die biologische Vielfalt ist als zentraler
Begriff im BNatSchG sowie als Schutzgut
im UVPG und als Gegenstand der Umwelt-
prüfung im BauGB rechtlich verankert.
Bislang ist jedoch kaum eine explizite
Berücksichtigung der biologischen Viel-
falt in Planungen und Prüfungen festzu-
stellen.

Es liegen zwar verschiedene Hand-
lungsansätze zur Berücksichtigung der
biologischen Vielfalt auf unterschied-
lichen Planungsebenen vor, jedoch
existiert noch keine einheitliche Unter-
setzung des Begriffs für Planungsfragen,
und es liegen noch keine umfassenden
Ansätze zur planungspraktischen Opera-
tionalisierung der biologischen Vielfalt
vor.

These 2: Es gibt Kenntnislücken 
und Wissensdefizite über die 
biologische Vielfalt
Grundlegende Anforderungen an die
Berücksichtigung der biologischen Viel-
falt sind die Berücksichtigung aller drei
Ebenen der biologischen Vielfalt und die
Berücksichtigung des ökosystemaren An-
satzes der CBD.

Wissensdefizite und Forschungsbe-
darf bestehen insbesondere hinsichtlich
des noch unzureichenden Kenntnisstands
zur biologischen Vielfalt insgesamt, z. B.
zur genetischen Vielfalt, zum Vorkommen
von Arten und zu Prozessen und Inter-
aktionen.
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These 3: Biologische Vielfalt ist mehr
als Tiere und Pflanzen/Biotope
Sofern biologische Vielfalt in Planungen
und Umweltprüfungen betrachtet wird,
handelt es sich oft nur um die Erfassung
der materiellen Bestandteile von Pflanzen
und Tieren.

Die gesetzlich geforderte Auseinan-
dersetzung mit den Schutzgütern Tieren
und Pflanzen sowie die Prüfung der FFH-
Verträglichkeit und des besonderen Ar-
tenschutzes im Rahmen von Umweltprü-
fungen stellen erste Ansätze zur Berück-
sichtigung der biologischen Vielfalt dar,
die ergänzt werden müssen.

Biologische Vielfalt bezieht sich im-
mer auf einen konkreten Bezugsraum, sie
ist nur über die Strukturen und Prozesse
der Landschaft zu erfassen.

These 4: Zur Erfassung der bio-
logischen Vielfalt müssen Indika-
tionssysteme entwickelt werden
Bei der Auswahl von Indikatoren oder In-
dikatorengruppen für Belange zur Siche-
rung der biologischen Vielfalt ist zu be-
achten, dass einzelne Indikatoren oder
Indikatorengruppen für sich betrachtet
in der Regel nicht geeignet sind, die bio-
logische Vielfalt zu repräsentieren. Des-
wegen müssen Indikationssysteme ent-
wickelt bzw. besser etabliert werden. Das
können Zielartensysteme sein (Reck 2003)
oder in Bezug auf Prüfungen Systeme von
Indikatorgruppen.

Notwendig ist dabei die Repräsen-
tanz bzw. Analyse aller relevanten An-
spruchstypen, der essenziellen Funkti-
onsträger und der empfindlichsten wert-
gebenden Akzeptoren von Eingriffsmerk-
malen.

Die Kriterien, die zur Berücksichti-
gung der biologischen Vielfalt herangezo-
gen werden, werden u. a. von der erfor-
derlichen Genauigkeit der Prüfaussage,
der betrachteten Maßstabsebene und der
verfügbaren Datenqualität bestimmt.

These 5: Daten zur biologischen Viel-
falt müssen bereitgestellt, Ziele und
Leitbilder zur Sicherung und Ent-
wicklung der biologischen Vielfalt
formuliert werden
Aufbereitete Daten zur biologischen Viel-
falt sind für die Praxis kaum oder nur un-
zureichend verfügbar.

In einzelnen Bundesländern gibt oder
gab es Datenbanken zum Vorkommen von
Arten (Bayern, früher auch Niedersach-
sen) oder Zielartenkonzepte (z. B. Baden-
Württemberg, Bremen), die für die
Berücksichtigung der biologischen Viel-
falt herangezogen werden können. Für die
Verfeinerung der Daten auf den nachge-
ordneten Planungsebenen wurden metho-
dische Konzepte erarbeitet, die weiter-
entwickelt werden müssen.

Zielaussagen zur biologischen Viel-

falt müssen in Planwerken vorgegeben
werden (z. B. in der Landschaftsplanung).

These 6: Die Landschaftsplanung 
muss die biologische Vielfalt berück-
sichtigen
Der Landschaftsplanung kommt eine zen-
trale Bedeutung für die Entwicklung von
Leitbildern, für die Formulierung von
Zielvorstellungen zur Sicherung der bio-
logischen Vielfalt und für die Datenbe-
reitstellung über die biologische Vielfalt
in den Planungsräumen zu. Hierbei müs-
sen sich die Inhalte an dem jeweiligen
Planungsmaßstab orientieren.

These 7: Die Sicherung der 
biologischen Vielfalt muss sich auf
materielle Bestandteile und
Schlüsselprozesse beziehen
Zur Sicherung der gesamten biologischen
Vielfalt ist die Sicherung sowohl der ma-
teriellen Bestandteile der biologischen
Vielfalt als auch die Sicherung von
Schlüsselprozessen erforderlich.

Sicherung der materiellen Bestand-
teile
c Die genetische Vielfalt wird repräsen-

tiert durch die Sicherung der Arten-
vielfalt und die Sicherung der Verbrei-
tung der Arten in ihrem gesamten
natürlichen Areal.

c Die Artenvielfalt wird groß- bis klein-
maßstäbig hauptsächlich durch Taxo-
zönosen ausgewählter Artengruppen
repräsentiert. Sehr kleinmaßstäbig
stehen Interpretationen der Habitat-
bzw. Lebensraumtopologie im Vorder-
grund.

c Die Lebensraumvielfalt wird durch die
Auswertung und Interpretation von
Biotoptypenkartierungen bzw. klein-
maßstäbig von Fernerkundungsdaten
abgebildet. Die Lebensraumqualität
kann durch Interpretationen zur Habi-
tattopologie, Auswertung der selekti-
ven Biotopkartierungen sowie mittel-
und großmaßstäbig durch die Zusam-
mensetzung von Zeigergruppen und
die Vorkommen spezieller Ziel- oder
Zeigerarten abgebildet werden.

Sicherung von Schlüsselprozessen
Indikatoren bzw. Merkmale zur Beurtei-
lung von Projektwirkungen auf Prozesse
sind:
c Kleinmaßstäbig z. B. Lebensraumkorri-

dore, Biotopverbundachsen, Schutzge-
biete, unzerschnittene Funktionsräu-
me, standörtliche Lebensvoraussetzun-
gen, starke sowie großflächige techni-
sche Barrieren, Critical Loads,

c mittelmaßstäbig z. B. zusätzlich starke
Wildwechsel, Amphibienwanderungen,
Weidesysteme, Raumsysteme hoher
Dichten großer bzw. besonders effek-
tiver Habitatbildner, Lebensraummosa-

ike für patch-dynamics, Gewässerdyna-
mik,

c großmaßstäbig z. B. zusätzlich Biotop-
kartierungen, Raumsysteme kleinräu-
mig relevanter Habitatbildner, unzer-
schnittene Standortgradienten (Was-
ser, Wärme, Licht, Boden), Critical
Loads.

These 8: Methoden zur Erfassung von
Standortpotenzialen und Habitat-
potenzialen wurden entwickelt und
werden teilweise in der Praxis ange-
wendet
Für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere
wurden Methoden zur Erfassung und Be-
wertung von Standortpotenzialen (z. B.
Ökoschlüssel) bzw. Habitatpotenzialen
(z. B. Zielartenkonzepte) entwickelt, die
in der Planungspraxis teilweise Anwen-
dung finden. Die Anwendung stellt aber
derzeit noch keinen Standard dar.

These 9: Die Bewertung der 
biologischen Vielfalt erfordert 
Wertmaßstäbe
Für die Schutzgüter Pflanzen und Tiere
wurden Methoden zur Erfassung und Be-
wertung von Standortpotenzialen (z. B.
Ökoschlüssel) bzw. Habitatpotenzialen
(z. B. Zielartenkonzepte) entwickelt, die
in der Planungspraxis teilweise Anwen-
dung finden. Die Anwendung stellt aber
derzeit noch keinen Standard dar.

These 10: Für die Berücksichtigung
der biologischen Vielfalt bei 
Umweltprüfungen muss eine
Strategie erarbeitet werden
Für die Berücksichtigung der biologi-
schen Vielfalt bei Umweltprüfungen muss
eine Strategie entwickelt werden, die
kurzfristige, mittelfristige und langfristi-
ge Lösungsansätze aufzeigt.

Für die planungspraktische Anwen-
dung sind Ansätze zur Operationalisie-
rung der biologischen Vielfalt zu ent-
wickeln, die trotz der bestehenden Wis-
sensdefizite mit verhältnismäßigem Auf-
wand eine hinreichende Berücksichti-
gung ermöglichen. Dabei sollten beste-
hende Ansätze (z. B. vorhandene Da-
tensätze) genutzt werden. Auf Wissensde-
fizite und Kenntnislücken kann in Umwelt-
prüfungen hingewiesen werden.

Hierzu müssen Checklisten zu Qua-
litätskriterien, Messvorschriften zur Be-
wältigung von Prognose-Unsicherheiten
(Monitoring), Empfehlungen zu Möglich-
keiten der Vermeidung, Minderung und
Kompensation der Beeinträchtigung der
Biologischen Vielfalt entwickelt werden.
Bei komplexen Planungsprozessen müssen
die Möglichkeiten der Verknüpfung von
Umweltprüfungen aufgezeigt werden.

Besonders hilfreich können Leitfäden
zur Festlegung des voraussichtlichen Un-
tersuchungsrahmens (Scoping) sein, in Sc
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denen der jeweilige Kenntnisstand (fach-
lich und lokal) berücksichtigt wird.

Kurzfristig ist der Forschungsbedarf
zu definieren und mittelfristig durch ge-
zielte Forschungen zu beheben.

Die Erarbeitung und Anwendung von
Fachkonventionen muss geprüft und in
Angriff genommen werden.

Hintergrund
Gefährdung der biologischen Vielfalt
Biologische Vielfalt wurde historisch be-
trachtet lange Zeit auch durch menschli-
che Nutzung und Aktivitäten gesichert.
Inzwischen ist sie infolge weltweit wach-
sender Bevölkerung und fortschreitender
Nutzungsintensivierung vielfältig anthro-
pogen beeinträchtigt, v. a. durch Nivellie-
rung natürlicher Standortfaktoren und
Unterbrechung von Prozessen. Je nach
räumlicher Situation oder Empfindlich-
keit der betroffenen Arten und Ökosyste-
me haben die verschiedenen Wirkfakto-
ren unterschiedliche Auswirkungen.

Spätestens seit dem Weltgipfel in Rio
de Janeiro 1992 wird auf internationaler,
gemeinschaftlicher und nationaler Ebene
mit einer Reihe von Konferenzen und
sonstigen Aktivitäten umzusteuern ver-
sucht. Der Bericht zum Zustand der biolo-
gischen Vielfalt in der Europäischen Uni-
on von 2009 (EEA 2009) kommt jedoch zum
Schluss, dass zwar Fortschritte hinsicht-
lich der angestrebten Ziele zu verzeich-
nen sind, jedoch das für 2010 angestreb-
te Ziel, den Verlust der biologischen Viel-
falt aufzuhalten, nicht erreicht werden
kann.

Zur Beurteilung möglicher Beein-
trächtigungen der biologischen Vielfalt
durch bestimmte Projekte oder Planungen
ist eine Überlagerung der nachteiligen
Wirkfaktoren mit den Bestandteilen der
biologischen Vielfalt im Raum erforder-
lich.

Sofern Beeinträchtigungen der biolo-
gischen Vielfalt zu erwarten sind, müssen
Maßnahmen zu deren Vermeidung, Ver-
minderung oder Kompensation entwickelt
werden. Diese Ansätze können sehr un-
terschiedlich sein, je nach Ebene sind sie
eher abstrakt (obere Planungsebenen)
oder konkret und detailliert (untere Pla-
nungsebenen).

Biodiversitäts-Konvention
Die CBD wurde auf der Konferenz der Ver-
einten Nationen für Umwelt und Entwick-
lung (UNCED) im Jahr 1992 in Rio de Ja-
neiro beschlossen. 189 Staaten und die
Europäische Gemeinschaft sind beigetre-
ten; Deutschland hat 1993 ratifiziert.

Nach Artikel 6 CBD verpflichten sich
die Vertragsstaaten zur Entwicklung und
Umsetzung von nationalen Strategien,
Plänen und Programmen zur Erhaltung
und nachhaltigen Nutzung der biologi-
schen Vielfalt. Sie treffen sich in regel-
mäßigen Abständen zu Conferences of
Parties (COP) und treffen hier insbeson-
dere Beschlüsse zur Umsetzung der CBD.
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die
wichtigsten Ziele des Übereinkommens.

Die CBD legt in Artikel 14 fest, dass
u. a. Verfahren für eine UVP von Vorhaben
mit negativen Auswirkungen auf die bio-

logische Vielfalt und für eine möglichst
weitgehende Verringerung nachteiliger
Auswirkungen eingeführt werden.

Nationale Strategie zur biologischen
Vielfalt
Zur nationalen Umsetzung der CBD wurde
von der Bundesregierung am 7. November
2007 die NBS mit z. T. konkreten Qua-
litätszielen beschlossen. Folgende Hand-
lungsfelder werden aufgezeigt (BMU
2007): 
c Biodiversitätscheck für alle staatlichen

Planungen,
c bundesweiter Biotopverbund,
c Wildtierbrücken und -tunnel als Ver-

bindung von zerschnittenen Lebens-
räumen,

c ungestörte Naturentwicklungsflächen
für eine Wildnis von morgen,

c Ausbau des Nationalen Naturerbes,
c Anpassung der Nationalparks an inter-

nationale Standards,
c Unterstützung der natürlichen Rück-

kehr hierzulande ausgerotteter Wild-
tierarten,

c konsequenter Schutz von Wattenmeer
und Bodden,

c Wiederherstellung von Auen und Au-
wäldern und Rückverlegung von Dei-
chen,

c Umwandlung von Ackerflächen in Grün-
land in Überschwemmungsgebieten,

c Schutz der Gewässerrandstreifen
außerhalb der Siedlungsbereiche,

c Gewährleistung der ökologischen
Durchgängigkeit von Fließgewässern,

c Renaturierung von Flüssen,
c Definition der „guten fachlichen Pra-

xis“ in den Bereichen Land-, Wald- und
Fischereiwirtschaft,

c Vorbildfunktion des Bundes bei der
Bewirtschaftung von Wald- und land-
wirtschaftlichen Flächen.
Die NBS sieht eine regelmäßige Be-

richterstattung zum Zustand der biologi-
schen Vielfalt (alle vier Jahre) vor und
nennt dazu 19 Indikatoren (vgl. Tab. 2).
Diese stammen z. T. aus bestehenden In-
dikatorensystemen des Bundes und der
Länder, z. T. wurden sie für die NBS neu
entwickelt. Das Indikatorenset der NBS ist
nach dem bisher in der deutschen Pla-
nungs- und Prüfungspraxis nicht sehr ge-
bräuchlichen DPSIR-Ansatz der OECD ge-
gliedert (Tab. 3).

Es liegen inzwischen für fast alle auf-
geführten Indikatoren Datengrundlagen
und Methoden aus entsprechenden For-
schungsprojekten vor. Es ist vorgesehen,
das Indikatorenset zu ergänzen, um alle
Bereiche der biologischen Vielfalt ausrei-
chend abbilden zu können.

Rechtliche Verankerung
Die Umsetzung der CBD in deutsches
Recht wurde auf Bundesebene bislang im
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), imSc
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Artikel Ziel

6 Verpflichtung zur Entwicklung nationaler Strategien, Pläne oder Pro-
gramme zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt
oder zu diesem Zweck bestehende Strategien, Pläne und Programme an-
zupassen

7 Bestimmung der Bestandteile der biologischen Vielfalt die für deren Er-
haltung und nachhaltige Nutzung von Bedeutung sind. 
Überwachung der Bestandteile der biologischen Vielfalt 
Bestimmung von Tätigkeiten, die erhebliche nachteilige Auswirkungen
auf die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt ha-
ben und Überwachung der Wirkungen

8 In-Situ-Erhaltung, u. a. durch
c Einrichtung eines Systems von Schutzgebieten
c Gewährleistung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologi-

schen Ressourcen innerhalb und außerhalb der Schutzgebiete
c Schutz von Ökosystemen und natürlichen Lebensräumen sowie die Be-

wahrung lebensfähiger Populationen von Arten 
c Sanierung und Wiederherstellung beeinträchtigter Ökosysteme und

Förderung der Regenerierung gefährdeter Arten 
c Vereinbarkeit von Nutzungen mit der Erhaltung der biologischen Viel-

falt und der nachhaltigen Nutzung ihrer Bestandteile

10 Nachhaltige Nutzung von Bestandteilen der biologischen Vielfalt

14 Verträglichkeitsprüfung und möglichst weitgehende Verringerung nach-
teiliger Auswirkungen

Tabelle 1: Die wichtigsten Ziele der CBD



Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) und im Baugesetzbuch
(BauGB) vorgenommen.

In § 2 UVPG wird seit 2005 bei den
Begriffsbestimmungen die biologische
Vielfalt als Gegenstand der Umweltprü-
fungen genannt. Damit wird das Schutz-
gut biologische Vielfalt gemäß Artikel 14
des Übereinkommens in das Verfahren
der Umweltprüfungen integriert. Analog
regelt § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB, dass die
biologische Vielfalt als Belang des Um-
weltschutzes in der Bauleitplanung zu
berücksichtigen ist.

Die Ziele der CBD und konkreter der
NBS sind innerhalb der SUP und der UP in
der Bauleitplanung gemäß § 14 g Abs. 2
Nr. 2 UVPG bzw. Anlage 1 Nr. 1b BauGB als
geltende bzw. festgelegte Ziele des Um-
weltschutzes direkt heranzuziehen. In der
Projekt-UVP entfalten diese Ziele Wir-
kung als Konkretisierung der umweltbe-
zogenen gesetzlichen Zulassungsvoraus-
setzungen (hier v. a. des BNatSchG, vgl.
u.), nach deren Maßgabe gemäß § 12 UVPG
zu bewerten und zu berücksichtigen ist.

In der rechtswissenschaftlichen Lite-
ratur wird, gestützt auf die Begründung
zur Änderung des UVPG (BT-Drs. 15/3441:
22), die Auffassung vertreten, dass biolo-
gische Vielfalt hier als redundantes
Schutzgut mit lediglich klarstellendem
Charakter zu verstehen ist (Appold 2007:
Rn. 27; Bunge 2009: Rn. 31), das aus Rück-
sicht auf das Völkerrecht und die daraus
resultierende hervorgehobene Rolle auf
internationaler und nationaler Ebene
aufgenommen wurde. Infolgedessen wird
dem Schutzgut nicht mehr als eine Kon-
trollfunktion zur Überprüfung der Konsis-
tenz, Vollständigkeit und Kohärenz der
Untersuchungen zu Tieren, Pflanzen, Bo-
den, Wasser, Klima und Luft beigemessen
(Hendler 2009: 23).

Ob diese Auffassung auch nach In-
krafttreten des BNatSchG 2009, das nun-
mehr konkurrierende Gesetzgebung dar-
stellt, fortbestehen wird, bleibt abzuwar-
ten. Denn hier wird die biologische Viel-
falt rechtlich definiert und als ein Grund-
satz eingeführt, indem sie in § 1 neben
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des
Naturhaushalts (d. h. der Sicherung der
materiell-physischen Funktionen) sowie
der Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie des Erholungswerts (ästhetische Di-
mension) als eine der drei Säulen des Na-
turschutz-Leitbilds herausgestellt wird 
(s. a. Jessel et al. 2009: 1).

Es gibt in § 1 BNatSchG nunmehr drei
Gruppen von Naturgütern: 1. biologische
Vielfalt, 2. Naturhaushalt, 3. ästhetische
Güter. Zur dauerhaften Sicherung der
biologischen Vielfalt führt § 1 Abs. 2 so-
dann drei Leitlinien auf, in denen Popu-
lationen, Arten, Habitate, Biozönosen,
Biotope und Ökosysteme ausdrücklich ge-
nannt werden. Genetische Vielfalt wird Sc
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Indikator DPSIR-Aussage Verfügbarkeit
Nachhaltigkeitsindikator für die Artenvielfalt state in KIS und LIKI verfügbar
Gefährdete Arten impact in KIS ab 2010
Erhaltungszustand der FFH-Lebensraumtypen state in LIKI ab 2010
und -arten
Anzahl gebietsfremder Tier- und Pflanzen- pressure in KIS verfügbar
arten in Deutschland, wird durch Invasive 
Arten ersetzt
Fläche der streng geschützten Gebiete response in KIS und LIKI verfügbar
Natura-2000-Gebietsmeldungen response verfügbar, entfällt, weil 

Meldeprozess 
abgeschlossen

Flächeninanspruchnahme: Zunahme Sied- pressure in KIS und LIKI verfügbar
lungs- und Verkehrsfläche
Landschaftszerschneidung pressure in KIS und LIKI verfügbar
Zersiedelung der Landschaft pressure in KIS ab 2010
Agrarumweltförderung (geförderte Fläche) response in KIS verfügbar
High Nature Value Farmland state Neu, wird im Rahmen 

von ELER erhoben und 
gemeldet, F+E läuft 
(Fuchs 2010)

Fläche der streng geschützten Gebiete response in KIS und LIKI verfügbar
Natura-2000-Gebietsmeldungen response verfügbar, entfällt, weil 

Meldeprozess 
abgeschlossen

Flächeninanspruchnahme: Zunahme Sied- pressure in KIS und LIKI verfügbar
lungs- und Verkehrsfläche
Landschaftszerschneidung pressure in KIS und LIKI verfügbar
Zersiedelung der Landschaft pressure in KIS ab 2010
Agrarumweltförderung (geförderte Fläche) response in KIS verfügbar
High Nature Value Farmland state Neu, wird im Rahmen 

von ELER erhoben und 
gemeldet, F+E läuft 
(Fuchs 2010)

Genetische Vielfalt von Nutzpflanzen und state neu
Nutztieren
Anteil der Flächen mit ökologischer response in KIS und LIKI verfügbar
Landwirtschaft an der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche
Flächenanteil zertifizierter Waldflächen in response in KIS verfügbar
Deutschland
Stickstoffüberschuss (Gesamtbilanz) pressure in KIS verfügbar
Eutrophierende Stickstoffeinträge pressure Neu
Gentechnik in der Landwirtschaft pressure/ in KIS ab 2010

response
High Nature Value Farmland state Neu, wird im Rahmen 

von ELER erhoben und 
gemeldet, F+E läuft 
(Fuchs 2010)

Gewässergüte – Anteil Gewässer mit impact in LIKI verfügbar
mindestens Güteklasse II, wird durch 
Ökologischer Gewässerzustand ersetzt
Zustand der Flussauen state Neu
Marine Trophic Index pressure entfällt
Bestände ausgewählter, kommerziell impact nicht verfügbar
genutzter Meeresarten
Blütezeitpunkt von Zeigerpflanzen impact in KIS verfügbar
Bedeutsamkeit umweltpolitischer Ziele und response nicht verfügbar
Aufgaben, Bewusstsein für biologische Vielfalt

Tabelle 2: Indikatoren der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (BMU
2007) auf dem Stand des Indikatorberichts 2010



nicht ausdrücklich erwähnt; sie soll of-
fenbar über die Populationen gesichert
werden.

§ 7 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG definiert
biologische Vielfalt als „die Vielfalt der
Tier- und Pflanzenarten einschließlich
der innerartlichen Vielfalt sowie die Viel-
falt an Formen von Lebensgemeinschaften
und Biotopen“.

Die Konkretisierung der Ziele von Na-
turschutz und Landschaftspflege – also
auch der Sicherung der Biodiversität –
soll durch die Landschaftsplanung erfol-
gen (§§ 8 und 9 BNatSchG). Hierdurch ist
klar geregelt, dass die biologische Viel-
falt Gegenstand der Landschaftsplanung
ist, die wiederum als Grundlage bei allen
Umweltprüfungen heranzuziehen und zu
berücksichtigen ist.

Es besteht Einigkeit darüber, dass
der Begriff biologische Vielfalt inhaltlich

durch das BNatSchG ausgefüllt wird und
dieses wurde nun substanziell geändert,
indem die biologische Vielfalt nicht mehr
nur der Leistungs- und Funktionsfähigkeit
des Naturhaushalts dient, wie in § 2 
Abs. 1 Nr. 8 BNatSchG a. F. deklamiert.

Klärung der UP-Pflicht für 
bestimmte land- und forstwirtschaft-
liche Nutzungen
Die Intensivierung land- und forstwirt-
schaftlicher Nutzungen trägt erheblich
zum Rückgang der biologischen Vielfalt
bei. Die Förderung der Erzeugung von
Energie aus Biomasse kann darüber 
hinaus in den nächsten Jahrzehnten Habi-
tatveränderungen in schwer prognosti-
zierbarem Ausmaß (z. B. durch Kurzum-
triebsplantagen, Energiemais- und -raps-
anbau) zur Folge haben.

Die Nutzungsintensivierung ist je-

doch selten zulassungspflichtig und schon
gar nicht UP-pflichtig. Sie sollte als Fol-
gewirkung bei der Zulassung von Biomas-
seanlagen berücksichtigt werden, wenn
denn diese UVP-pflichtig sind. Sie sollte
insbesondere bei der Erstellung von
Energieversorgungskonzepten berück-
sichtigt werden; jedoch werden diese in
Deutschland, falls überhaupt, als infor-
melle Planungen und damit ohne SUP auf-
gestellt. Hier besteht nach wie vor ein Re-
gelungsdefizit.

Umsetzungsdefizite in 
Umweltprüfungen
Die Berücksichtigung des Belangs biolo-
gische Vielfalt fand in den Umweltprüfun-
gen bisher wegen der erst seit 2005 im
UVPG und erst ab 2009 im BNatSchG be-
stehenden gesetzlichen Anforderungen in
der Praxis nicht ausdrücklich statt. Bis-
lang liegt keine inhaltliche Konkretisie-
rung und methodisch abgesicherte Vorge-
hensweise bei der Erfassung und Bewer-
tung der biologischen Vielfalt insbeson-
dere im Hinblick auf eine Operationali-
sierung auf den verschiedenen Planungs-
ebenen vor (vgl. Lipp 2009).

Ermittlung, Beschreibung und Bewer-
tung von Biotoptypen, Biotopverbundele-
menten, Schutzgebieten sowie seltenen
und geschützten Arten (jeweils in Relati-
on zur Planungsebene) gehören zum Stan-
dard der Umweltprüfungen; weitergehen-
de Untersuchungen werden jedoch kaum
angestellt. Die genannten Gesichtspunkte
finden sich unter der Überschrift „Tiere,
Pflanzen und biologische Vielfalt“ o. ä.
Eigenständige Abhandlungen des Schutz-
guts sind in Übereinstimmung mit der
herrschenden Rechtsauffassung (s. o.) rar.
Dass die Regelungen des BNatSchG 2009
in vorliegenden Berichten und Studien
nicht herangezogen werden, überrascht
nicht, schließlich ist das Gesetz erst seit
März 2010 in Kraft.

Anforderungen an die Berück-
sichtigung der biologischen
Vielfalt als Schutzgut in der
Umweltprüfung
Allgemeine Anforderungen
Mit der Erweiterung des Schutzgutkata-
logs im § 2 Abs. 1 UVPG um die biologi-
sche Vielfalt sind die Anforderungen der
CBD integriert, was bedeutet, dass
c einerseits der ökosystemare Ansatz

der CBD besonders betrachtet werden
soll und

c andererseits alle (materiellen) Ebenen
der biologischen Vielfalt berücksich-
tigt werden müssen.

Prüffragen
Die wichtigsten, daraus resultierenden
Prüffragen zur Beurteilung von Projekten,
Plänen und Programmen sind:
c Hat ein Vorhaben insgesamt erhebli-Sc
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Indikatortyp Zweck

D = Driving Forces Antriebsindikatoren zeigen auf, welche menschlichen Akti-
vitäten die relevanten Belastungen der biologischen Vielfalt
hervorrufen

P = Pressure Belastungsindikatoren drücken aus, welche konkreten Belas-
tungen auf die biologische Vielfalt wirken

S = State Zustandsindikatoren beschreiben den Zustand und die Verän-
derungen der biologischen Vielfalt

I = Impact Auswirkungsindikatoren stellen Veränderungen der biologi-
schen Vielfalt heraus, die bestimmten Einflussfaktoren zuge-
schrieben werden

R = Response Maßnahmenindikatoren messen, mit welchen Mitteln und in
welchem Ausmaß Politik und Gesellschaft auf die Veränderun-
gen der biologischen Vielfalt reagieren

Tabelle 3: Der DPSIR-Ansatz des Indikatorensets der NBS (BMU 2007)

Abbildung 1: Prinzip der Maßstabsabhängigkeit des Datenbedarfs und der
Datengenauigkeit



chen Einfluss auf raum-zeitliche Pro-
zesse, die zur nachhaltigen Sicherung
der biologischen Vielfalt erforderlich
sind?

c Hat ein Vorhaben erheblichen Einfluss
auf abiotische Voraussetzungen zur Si-
cherung schützenswerter materieller
Bestandteile?

c Hat ein Vorhaben erheblichen Einfluss
auf abiotisch-biotische Wechselwir-
kungen, die Voraussetzung zur Siche-
rung schützenswerter materieller Be-
standteile sind?

c Hat ein Vorhaben unmittelbaren Ein-
fluss auf schützenswerte materielle
Bestandteile?

Raum-zeitliche Prozesse als neue
Schwerpunkte
Neu ist der Auftrag, verstärkt die wesent-
lichen raum-zeitlichen Prozesse, die Vor-
aussetzung für die Sicherung der biologi-
schen Vielfalt sind, in der Landschaft ei-
ner Abwägung zugänglich zu machen. Dies
kann gegenüber der bisher üblichen Pra-
xis in der UVP wesentliche Verbesserun-
gen bewirken und Planungen zukunfts-
fähiger machen. Ein wichtiger Teilaspekt
dabei ist, dass erhebliche Auswirkungen
von Projekten oder Planungen auf Puffer-
systeme erkannt werden müssen, die zur
Wert erhaltenden Anpassung von Lebens-
gemeinschaften an die ubiquitäre Le-
bensraumdynamik und speziell an wech-
selnde Witterungsverläufe bzw. den Kli-
mawandel erforderlich sind. Der Bewer-
tungsmaßstab für den Einfluss von Pro-
jekten auf solche Prozesse ergibt sich aus
deren Bedeutung für die Sicherung
schutzwürdiger Arten und Ökosystemty-
pen bzw. auf die diese repräsentierenden
Indikatoren (vgl. u.).

Notwendige Rückbesinnung auf 
Repräsentanz der gesamten 
biologischen Vielfalt
Im Hinblick auf die klassischen Schutzgü-
ter ist ein Neubeginn bzw. eine Rückbe-
sinnung gefordert und zu begrüßen: eine
Rückbesinnung nämlich auf eine nach-
weisbar ausreichende Repräsentanz der
gesamten biologischen Vielfalt in der Um-
weltprüfung gegenüber der aktuell oft zu
großen Konzentration auf streng ge-
schützte Arten und Biotope.

Durch die notwendige Berücksichti-
gung der Auswirkungen von Projekten auf
die genetische Vielfalt wird es erforder-
lich, die räumliche Verteilung, Konnekti-
vität und Größe von Populationen (oder
repräsentativer Lebensraumsysteme) zu
betrachten.

Grundsätzlich verlangt die Sicherung
von biologischer Vielfalt eine mehrskali-
ge Betrachtung von Projektfolgen; die
Umweltprüfung selbst muss deswegen
aber nicht automatisch aufwändiger wer-
den, die Anforderungen an die Umweltbe-

obachtung bzw. die Landschaftsplanung
zur Bereitstellung adäquater Umweltda-
ten steigen jedoch.

Als Grundregel zu beachten ist Fol-
gendes: Alle Aussagen, die auf einem ge-
gebenen Planungsmaßstab gemacht wer-
den, müssen daraufhin geprüft werden,
ob sie auch dann gelten, wenn die über-
geordnete Ebene mit betrachtet wird.
Denn besonders bei der Bewertung der
Umweltauswirkungen auf das Ziel, die
biologische Vielfalt nachhaltig zu sichern,
ist das Bewertungsergebnis abhängig
vom betrachteten Raum. Aussagen bei-
spielsweise für einen Teilabschnitt eines
Straßenneubaus müssen in Bezug zum Ge-
samtvorhaben gesetzt werden und Aussa-
gen, die für die lokale Ebene Gültigkeit
haben, müssen mit Daten und Argumenten
verglichen werden, die den Einfluss eines
Projekts auf der regionalen Ebene be-
wertbar machen. Genauso muss darge-
stellt werden, welche Aufgaben auf der
nächst genaueren Planungsebene bewäl-
tigt werden müssen. Speziell für die SUP
müssen Prognoserisiken bewertet und mit
dem Aufwand für eine verhältnismäßige
und entscheidungserhebliche Umweltbe-
obachtung verknüpft werden.

Wesentliche neu bzw. stärker zu 
gewichtende Merkmale
Die in der Abbildung 1 rot hervorgehobe-
nen Merkmale sind zusätzlich zu klassi-
schen Merkmalen zum bisherigen Schutz-

gut „Pflanzen und Tiere“ besonders zu
betrachten. 

Anforderungen an die Umwelt-
beschreibung zur Sicherung von
Schlüsselprozessen
Tabelle 4 stellt Indikatoren bzw. Merkma-
le zur Beurteilung von Umweltauswirkun-
gen auf Prozesse auf den verschiedenen
Planungsebenen dar.

Anforderungen an die Umwelt-
beschreibung zur Sicherung von
materiellen Bestandteilen der
biologischen Vielfalt
Durch die notwendige Berücksichtigung
der Auswirkungen von Projekten auf die
genetische Vielfalt wird es erforderlich,
die räumliche Verteilung, Konnektivität
und Größe von Populationen (oder reprä-
sentativer Lebensraumsysteme) zu be-
trachten.

Genetische Vielfalt wird (i. d. R.) re-
präsentiert durch die Sicherung der Ar-
tenvielfalt und die Sicherung der Ver-
breitung der Arten in ihrem gesamten
natürlichen Areal (inklusive der Durchläs-
sigkeit der Landschaft für Arealanpas-
sungsprozesse => Lebensraumnetze, un-
zerschnittene Funktionsräume). Geneti-
sche Untersuchungen sind i. d. R. nicht
erforderlich.

Artenvielfalt wird groß- bis klein-
maßstäbig hauptsächlich (vgl. Abb. 2) re-
präsentiert durch Taxozönosen ausge- Sc
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Abbildung 2: Beispiel für verschiedene Wirkgrößen und repräsentative, 
besonders empfindliche Akzeptoren



wählter Artengruppen (Repräsentanz al-
ler projektrelevanten Anspruchstypen und
aller Empfindlichkeitstypen). Projektfol-
gen werden abgeschätzt durch Prognosen
zur Populationsdynamik projektspezi-
fisch ausgewählter repräsentativer (emp-
findlichster) Zeigerarten oder modellhaft
generierter Anspruchstypen; sehr klein-
maßstäbig stehen Interpretationen der
Habitat- bzw. Lebensraumtopologie (auf
Basis von Zielarteninformationen) im
Vordergrund. (vgl. Abb. 2). In der Regel
sind repräsentative Bestandsaufnahmen
und Abschätzungen zur Gefährdungsdis-
position von Lebensräumen und Zeigerar-
ten erforderlich.

Sachgerecht ausgewählte Zielarten-
systeme sind im Verbund mit der Identi-
fikation von besonderen Eignungsflächen
für die Entwicklung von Lebensraumkorri-

doren, den Biotopverbund oder die Wie-
dervernetzung geeignet, die Funktions-
fähigkeit ökologischer Systeme bzw. von
Landschaften für das Überleben von Arten
zu repräsentieren. Sie sind geeignete In-
dikatoren um die biologischen Vielfalt in
der Umweltprüfung abzubilden.

Die Lebensraumvielfalt wird durch
eine Biotoptypenkartierung bzw. klein-
maßstäbig durch die Interpretation von
Fernerkundungsdaten abgebildet, die Le-
bensraumqualität durch Interpretationen
zur Habitattopologie bzw. kleinmaßstäbig
durch die Zuordnung von Schutzstatus
oder Bewertungen im Rahmen der selek-
tiven Biotopkartierung, mittel- und groß-
maßstäbig durch die Zusammensetzung
(Artenbestand) von Zeigergruppen und
die Vorkommen spezieller Zeiger- oder
Zielarten.

Biologische Vielfalt zwingt allein
schon deshalb zur Anwendung des Indika-
tionsprinzips, weil wir in Deutschland
mehr als 50.000 Arten zu betrachten hät-
ten und einerseits die Realerfassung aller
Arten in einem Projektgebiet zu erhebli-
chen Schäden führen würde, andererseits
Arten nur ein Teilaspekt der biologischen
Vielfalt sind. Notwendig ist dabei die Re-
präsentanz bzw. Analyse:
c aller relevanten Anspruchstypen,
c der essenziellen Funktionsträger und
c der empfindlichsten Wert gebenden

Akzeptoren von Eingriffsmerkmalen.

Beispielgebende Ansätze
Im Folgenden werden einzelne Ansätze
angeführt, die beispielhaft die Berück-
sichtigung von Belangen zur SicherungSc
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Indikatoren kleinmaßstäbig mittelmaßstäbig großmaßstäbig

Lebensraumkorridore; Achsen des länderübergreifenden 
Biotopverbunds und Hauptverbundachsen der Länder

Schutzgebiete und Unzerschnittene Funktionsräume

Starke sowie großflächige technische Barrieren

Nebenachsen der Landesverbundplanungen

Lebensraumnetze (Basis: Selektive Biotopkartierung, Schutzgebiete)

Betriebs- und baubedingte technische Barrieren

Lebensraumnetze (Basis: projektspezifische Biotopkartierung)

Lebensraumtypische Barrierewirkungen

Starke Wildwechsel; Vorkommen von biot. Vektoren

Wildwechsel

Massenwanderungen von Amphibien

Amphibienwanderungen

Möglichkeiten zum Dispersal Ausprägung der Konnektivität 
(connectivity; nicht unbedingt connectedness) von Lebensorten

Große Prozessschutzflächen

Prozessschutzflächen

Triftsysteme (Transhumanz)

Weidesysteme

Raumsysteme (Vorkommen und Wirken) hoher Dichten 
großer bzw. besonders effektiver Habitatbildner (Huftiere, Biber)

Lebensraummosaike bzw. Flächengrößen für patch-dynamics

Rezente Auen/Überschwemmungsbereiche

Gewässer- und Wasserstandsdynamik

Waldnutzungsmosaike

Unzerschnittene Standortsgradienten 
(bezogen auf Wasser, Wärme, Licht, Bodenarten)

Analyse lebenswichtiger Funktionen: Sicherung ausreichender 
Lebensraumdynamik (IDH <=> Biogene Heterogenität/
abiot. Dynamik/förderungswürdige Nutzungsdynamik)

Critical Loads (UBA-Modell und grobe Abschätzung der 
Zusatzbelastung)

Critical Loads (ggf. Modellierung der Zusatzbelastung)

Tabelle 4: Indikatoren bzw. Merkmale zur Beurteilung von Umweltauswirkungen auf Prozesse (vorläufige Beispielliste)



der biologischen Vielfalt auf unterschied-
lichen Ebenen darstellen.

International
COP VI/7: Biodiversity Checklist
Im COP-Beschluss VI/7 wurden erstmalig
Handlungsempfehlungen für die Umset-
zung von Aspekten der biologischen Viel-
falt in die SUP und die UVP erarbeitet.
Diese wurden in der COP 8 ergänzt und
weiterentwickelt. Die „Voluntary Guide-
lines on Biodiversity-inclusive Impact
Assessment“ (SCBD 2006) geben Empfeh-
lungen zu den notwendigen Verfahrens-
schritten, Mitteln und Wegen zur Berück-
sichtigung der biologischen Vielfalt so-
wohl in der SUP als auch in der UVP.

Der COP-Beschluss VI/7 enthält in An-
hang IV eine hilfreiche Darstellung der
Ebenen und Bestandteile biologischer
Vielfalt (s. Tabelle 5). Weitere relevante
Handlungsempfehlungen zur Berücksich-
tigung von Biodiversitätsbelangen in Pla-
nungen und Prüfungen auf internationa-
ler Ebene sind u. a. (ohne Anspruch auf
Vollständigkeit) UNEP GEF (2007), IAIA
(2005), SCBD (2006), South West Ecologi-
cal Surveys et al. (2004), Treweek (2001),
World Bank (2000).

Beispiel FFH-Verträglichkeitsprüfung
Die Umsetzung der FFH-RL ist der eu-
ropäische Ansatz zur Umsetzung der CBD.
Dennoch sind weder das System Natura
2000 und die damit verbundenen Zielar-
ten, Zielbiotope und Prüfaufgaben noch
das Gesamtsystem der Schutzgebiete
Deutschlands ausreichend repräsentativ
für die Sicherung der biologischen Viel-
falt. 

Beides liefert aber einen wichtigen
Beitrag und muss in Umweltprüfungen
prioritär berücksichtigt werden. Unter
funktionalen Gesichtspunkten sind insbe-
sondere die Netzfunktionen von Schutz-
gebieten zu beachten (siehe Abb. 3).

Nationale Ebene
Als beispielgebende Ansätze auf Bundes-
ebene sind u. a. die Arbeiten zum Bio-
topverbund und zur Wiedernetzung von
Lebensräumen hervorzuheben.
c die Erarbeitung von Konzepten für die

national bedeutsamen Flächen für den
Biotopverbund (Burkhardt et al. 2004)
und die Räume abgestufter Verbund-
qualität (Fuchs et al. 2007),

c das Verbändevorhaben „Lebensraum-
korridore für Mensch und Natur“ –
Initiativskizze (Grobkonzept) zur Ent-
wicklung eines Netzes bundesweit be-
deutsamer Lebensraumkorridore (Reck
et al. 2005),

c das Verbändevorhaben „Überwindung
von Barrieren“ (Reck et al. 2007),

c das F+E-Vorhaben „UZVR, UFR + Biolo-
gische Vielfalt“ (Reck et al. 2008),

c das F+E-Vorhaben „Bundesweite Prio-

ritäten zur Wiedervernetzung von Le-
bensräumen“ (Reck & Hänel 2010).
Das letztgenannte Vorhaben bildet

die wissenschaftliche Grundlage für das
„Bundesprogramm Wiedervernetzung“,
welches zurzeit durch das Bundesumwelt-
ministerium und das Bundesverkehrsmi-
nisterium entwickelt wird. Durch das
Konjunkturpaket II ist die vorrangige Um-
setzung von 17 Maßnahmen, vorwiegend
Grünbrücken, im Umfang von 69 Mio. Euro
bereits gesichert.

Länderebene
Auf Länderebene bestehen zur Zeit keine
einheitlichen Strategien zur Umsetzung
der biologischen Vielfalt. Einzelne Bun-
desländer haben entsprechend dem Vor-
bild der NBS eigene Biodiversitätsstrate-
gien erarbeitet, in den meisten Bundes-
ländern erfolgt jedoch eine sektorale Um-
setzung verschiedener Ansätze ohne kon-
krete Zielformulierung.

Ansätze, die über den klassischen Ge-
bietsschutz und den Artenschutz hinaus-
gehen, sind u. a. Zielartenkonzepte, z. B.
in Baden-Württemberg, Bremen und Ber-
lin, sowie Biotopverbundplanungen, wie
sie in nahezu allen Bundesländern in un-
terschiedlicher Form entweder vorhan-
den sind oder entwickelt werden.

Regionale Ebene
Der Verband Region Stuttgart hat mit dem
Biotopinformations- und Management-
system (BIMS) ein GIS mit flächendecken-

den Datengrundlagen für die Berücksich-
tigung der biologischen Vielfalt in der
Regionalplanung und in der Landschafts-
rahmenplanung erarbeitet. Als Datenebe-
nen sind u. a. flächendeckend Biotopty-
penkomplexe mit naturschutzfachlicher
Bewertung, Schutzgebietsausweisungen
und das regionale Biotopverbundsystem
verfügbar. Des Weiteren ist durch die
Kombination von Biotopkomplextypen mit
den Anspruchstypen für Zielarten eine
Anbindung an das Zielarteninformations-
system Baden-Württemberg vorhanden.
Das Regionale Biotopverbundsystem wur-
de u. a. durch die Ausweisung von Regio-
nalen Grünzügen und Grünzäsuren sowie
von Gebieten für Naturschutz und Land-
schaftspflege und von Gebieten für die
Landschaftsentwicklung in die Fortschrei-
bung des Regionalplans der Region Stutt-
gart integriert.

Kommunale Ebene
Das Informationssystem Zielartenkonzept
Baden-Württemberg wird beim Biodiver-
sitäts-Check für Kommunen als Baustein
des Aktionsplans biologische Vielfalt Ba-
den-Württemberg angewendet.

In Baden-Württemberg steht seit Mai
2007 mit dem „Informationssystem Ziel-
artenkonzept Baden-Württemberg“ (IS-
ZAK) ein web-basiertes Planungswerk-
zeug zur systematischen Erstellung tier-
ökologischer Zielarten- und Maßnahmen-
konzepte für die kommunale Landschafts-
planung zur Verfügung (LUBW 2009). Sc
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Abbildung 3: Netzfunktionen von Schutzgebietssystemen



Grundlage für die Entwicklung des Infor-
mationssystems bildete das Zielartenkon-
zept Baden-Württemberg, das 1996 als
Fachbeitrag Arten- und Biotopschutz zur
Fortschreibung des Landschaftsrahmen-
programms erstellt wurde (s. Reck et al.
1996).

Das IS-ZAK ermöglicht es Städten und
Gemeinden, auf der Grundlage landes-
weiter Datensätze zum Vorkommen und
zur Verbreitung besonders schutzbedürf-
tiger Tierarten („Zielarten“) ihre Schutz-
verantwortung für aus Landessicht be-
deutsame Artenvorkommen zu erkennen
und wahrzunehmen. 

Das standardisierte zweistufige Ver-
fahren zur Anwendung des IS-ZAK liefert
bereits in einem frühen Planungsstadium
– ohne umfangreiche Primärdatenerhe-
bungen (Phase I) – flächendeckend Pla-
nungsprioritäten hinsichtlich künftig
vorrangig zu berücksichtigender Zielar-
ten, des vorrangigen Prüfbedarfs und
möglicher Maßnahmenschwerpunkte (z. B.
im Rahmen des Ökokontos). Eine mehrtä-
gige Übersichtsbegehung durch Tieröko-
logen sowie die Einbindung bereits vor-
liegender tierökologischer Daten sind Be-
standteil dieser 1. Phase. Diese Ergebnis-
se können – je nach Planungsrelevanz –

in Phase II sukzessive detailliert werden.
Mit diesem Verfahren kann jede Ge-

meinde ihren spezifischen Beitrag zum
Erhalt der Artenvielfalt in Baden-Würt-
temberg leisten. Dieses Vorgehen ist als
„Biodiversitäts-Check“ auch Teil des Akti-
onsplans „Biologische Vielfalt Baden-
Württemberg“ (MLR 2008), der am 
17. März 2008 vom Landtag Baden-Würt-
temberg verabschiedet wurde.

Im Jahr 2009 wurde das Informati-
onssystem nun noch um wesentliche
Aspekte zur Berücksichtigung der arten-
schutzrechtlichen Belange in der vorbe-
reitenden Bauleitplanung ergänzt. Die
frühzeitige, systematische Einbindung
der tierökologischen Aspekte bereits auf
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung
soll dazu beitragen, Konflikte zu vermei-
den und die Planungssicherheit der Kom-
munen zu erhöhen.
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Ebene der biolo-
gischen Vielfalt

Genetische 
Vielfalt1

Artenvielfalt2

Lebensraum-
vielfalt2

Erhalt der biologischen Vielfalt (Nicht-Gebrauchs-
werte)

(II) Verursacht die beabsichtigte Aktivität einen
mittelbaren oder unmittelbaren Verlust einer
Population einer Art?

(IV) Führt die beabsichtigte Aktivität zu einem ern-
sten Schaden oder vollständigen Verlust eines
oder mehrerer Lebensraum- oder Nutzungs-
typen und so zu einem Verlust an Lebensraum-
vielfalt (d. h. einem Verlust von mittelbaren
Gebrauchswerten und Nicht-Gebrauchswerten)?

Nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
(Gebrauchswerte)

(III) Beeinflusst die beabsichtigte Aktivität die
nachhaltige Nutzung einer Population ei-
ner Art?

(V) Beeinflusst die beabsichtigte Aktivität die
nachhaltige Verwertung eines oder mehrerer
Lebensraum- oder Nutzungstypen durch Men-
schen, sodass diese zerstörend oder nicht
nachhaltig wird (d. h. Verlust unmittelbarer
Gebrauchswerte)?

Sichtweise der biologischen Vielfalt

Tabelle 6: Prüffragen auf den drei Ebenen der biologischen Vielfalt (aus: UNEP 2002, Übersetzung Frank Scholles)

(I) Verursacht die beabsichtigte Aktivität einen lokalen Verlust von Rassen/Kultivaren/Sorten von Kultur-
pflanzen und/oder Nutztieren und ihrer Verwandten, von sozial, wissenschaftlich oder wirtschaftlich
bedeutsamen Genen oder Genomen?

1. Der potenzielle Verlust natürlicher genetischer Vielfalt (genetische Erosion) ist extrem schwer zu bestimmen und liefert keinerlei Anhaltspunkte
für formales Screening. Das Thema kommt wahrscheinlich nur dann auf, wenn es um hochgradig bedrohte, gesetzlich geschützte Arten geht, die sel-
ten sind und/oder stark isolierte Populationen aufweisen (Nashörner, Tiger, Wale etc.) oder wenn ganze Öksysteme isoliert werden und die Gefahr
genetischer Erosion für viele Arten zutrifft (der Grund zum Bau von Grünbrücken über Hauptverkehrslinien). Dieses Thema wird auf der Arten- oder
Lebensraumebene behandelt.
2. Artenvielfalt: Die Ebene, auf der „Population“ definiert wird, hängt einzig von den Screening-Kriterien ab, die ein Land anwendet. Im Prozess
der Erlangung eines speziellen Status kann z. B. der Schutzstatus von Arten innerhalb der Landesgrenzen (zum gesetzlichen Schutz) oder global
(IUCN Red Lists) geprüft werden. In ähnlicher Weise hängt der Maßstab, auf dem Ökosysteme definiert werden, von den Landes-Kriterien ab.
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